
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 81 GmbHG
 GmbHG - GmbH-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

Der Erwerb und die Pfandnahme eigener Geschäftsanteile durch die Gesellschaft ist verboten und wirkungslos.

Zulässig ist der Erwerb im Exekutionswege zur Hereinbringung eigener Forderungen der Gesellschaft. Auf den

unentgeltlichen Erwerb eigener Anteile, auf den Erwerb eigener Anteile im Weg der Gesamtrechtsnachfolge und auf

den Erwerb eigener Anteile zur Entschädigung von Minderheitsgesellschaftern sind die entsprechenden, für den

Erwerb eigener Aktien geltenden Vorschriften sinngemäß anzuwenden.

In Kraft seit 15.12.2007 bis 31.12.9999
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